
Sie können die QR Codes nützen um später wieder auf die neuste Version eines Gesetzestexts zu gelangen.

RS OGH 1956/5/30 7Ob267/56
 JUSLINE Entscheidung

 Veröffentlicht am 30.05.1956

Norm

ZPO §403

ZPO §528

Rechtssatz

Hat die erste Instanz den Antrag auf Fällung eines Versäumungsurteiles mit Beschluß abgewiesen und die zweite

Instanz diese Entscheidung mittels Urteil anstatt mittels Beschlusses bestätigt, so ist dagegen trotz der verfehlten

Entscheidungsform ein weiteres Rechtsmittel unzulässig.
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